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Einleitung

A. Die Einziehung von Geschäftsanteilen

§ 34 GmbHG regelt seit dem Inkrafttreten des GmbH-Gesetzes im Jahr 1892 
im Wortlaut unverändert die Einziehung von Geschäftsanteilen:

„(1) Die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen darf nur erfolgen, soweit sie im 
Gesellschaftsvertrag zugelassen ist.

(2) Ohne die Zustimmung des Anteilsberechtigten findet die Einziehung nur statt, wenn die 
Voraussetzungen derselben vor dem Zeitpunkt, in welchem der Berechtigte den Geschäfts-
anteil erworben hat, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt waren.

(3) Die Bestimmung in § 30 Abs. 1 bleibt unberührt.“

Die Rechtsfolgen der Einziehung nennt das Gesetz allerdings nicht. Sie führt, 
wie sich nicht zuletzt aus ihrer Historie ergibt,1 zum Untergang des betroffenen 
Geschäftsanteils.2 Der Untergang des Geschäftsanteils als Rechtsfolge der Ein-
ziehung kennzeichnet sogleich ihren Hauptanwendungsbereich. So wird die Ein
ziehung primär für das freiwillige oder zwangsweise Ausscheiden von Gesellschaf-
tern genutzt.3 Mit dem Verlust des (letzten) Geschäftsanteils eines Gesellschafters 
geht auch dessen Ausscheiden aus der Gesellschaft einher. Als Kompensation für 
den Verlust des Geschäftsanteils erhält der betroffene Gesellschafter eine Abfin-

	 1	Ausführlich zur Geschichte der Einziehung Kapitel 1 A.
	 2	BGH, Urteil vom 01. 04. 1953 – II ZR 235/52, NJW 1953, 780, 782; BGH, Urteil vom 
19. 09. 1977 – II ZR 11/76, NJW 1977, 2316; BGH, Urteil vom 14. 09. 1998 – II ZR 172/97, NJW 
1998, 3646, 3647; BGH, Urteil vom 10. 05. 2016 – II ZR 342/14, NZG 2016, 742, 743; OLG 
Dresden, Urteil vom 28. 10. 2015 – 13 U 788/15, GmbHR 2016, 56, 57; Anacker, Schutz des Ab-
findungsinteresses, S. 27; Fritz, Zwangseinziehung, S. 39; Küperkoch, Zwangsweises Ausschei-
den, S. 99; Markowsky, Einziehung, S. 27, 237; Altmeppen, GmbHG, § 34 Rn. 1, 88; Kersting, 
in: Noack / Servatius / Haas, GmbHG, § 34 Rn. 2; Fleischer, in: Henssler / Strohn, GmbHG § 34 
Rn. 1; Görner, in: Rowedder / Pentz, GmbHG, § 34 Rn. 3, 69; Kleindiek, in: Lutter / Hommelhoff, 
GmbHG, § 34 Rn. 3; Sosnitza, in: Michalski, GmbHG, § 34 Rn. 1, 121; Strohn, in: Münchener 
Kommentar GmbHG, § 34 Rn. 2, 59; Ulmer / Habersack, in: Habersack / Casper / Löbbe, GmbHG, 
§ 34 Rn. 1; H. P. Westermann / Seibt, in: Scholz, GmbHG, § 34 Rn. 1; Raiser / Veil, Recht der 
Kapitalgesellschaften, § 40 Rn. 71; Gehrlein, ZIP 1996, 1157; Göz / Kowalewski, NZG 2018, 
1369; Grunewald, GmbHR 2012, 769, 770; Mayer / Elfring, GmbHR 2004, 869, 873; J. Schmidt, 
GmbHR 2013, 953; Zeilinger, GmbHR 2002, 772, 775.
	 3	Görner, in: Rowedder / Pentz, GmbHG, § 34 Rn. 4; Strohn, in: Münchener Kommentar 
GmbHG, § 34 Rn. 1 f.; Ulmer / Habersack, in: Habersack / Casper / Löbbe, GmbHG, § 34 Rn. 2; 
siehe auch Kapitel 1 A. VI.
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dung.4 Darüber hinaus kann die Einziehung auch eingesetzt werden, um nicht be-
nötigtes Kapital an die Gesellschafter auszuschütten, ohne die Voraussetzungen 
einer Kapitalherabsetzung einhalten zu müssen. Dieser historisch gesehen wohl 
ursprüngliche Zweck der Einziehung5 dürfte heute allerdings keine große Rolle 
mehr spielen.

Auch wenn das Instrument der Einziehung auf eine lange Geschichte zurück-
blicken kann, erwachte in jüngerer Zeit eine dogmatische Diskussion um zentrale 
Elemente.6 Neben eher technischen Einzelheiten steht dabei vor allem der Zu-
sammenhang zwischen der Wirksamkeit der Einziehung und der Auszahlung der 
Einziehungsabfindung im Fokus. Dabei dreht sich die Diskussion vor allem um 
den Umgang mit folgender Situation: Wird die Einziehungsabfindung nicht zeit-
nah nach der Beschlussfassung in voller Höhe ausgezahlt, kann es dazu kommen, 
dass die Gesellschaft zu einem späteren Fälligkeitszeitpunkt durch die Kapital-
erhaltungsvorschriften an der Auszahlung der restlichen Abfindung gehindert ist. 
Zu einer solchen, für den betroffenen Gesellschafter misslichen Lage kann es ins-
besondere dann kommen, wenn der Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass die Abfin-
dung nicht sofort fällig wird, sondern beispielsweise über mehrere Jahre hinweg 
in Raten zu zahlen ist.7 

Die gestreckte Auszahlung der Abfindung soll die Gesellschaft vor einem plötz-
lichen und beträchtlichen Liquiditätsabfluss schützen, der andernfalls die Überle-
bensfähigkeit der Gesellschaft bedrohen könnte. Der letztlich Betroffene überlasst 
der Gesellschaft hierdurch weiterhin die entsprechenden Mittel und übernimmt 
zugleich das Risiko, dass die Gesellschaft spätere Raten seiner Abfindung nicht 
mehr zahlen kann. Die verbleibenden Gesellschafter hingegen können die Gesell-
schaft ohne den Betroffenen fortführen und profitieren dabei zumindest mittelbar 
von der Stundung der Abfindungszahlung und der damit einhergehenden Kredit-
gewährung. Bedenkt man, dass die Abfindung eine von der Eigentumsgarantie des 
Grundgesetzes geschützte Kompensation für den Verlust des Geschäftsanteils dar-
stellt,8 erscheint dieses Ergebnis zumindest fragwürdig.

Um den ausgeschiedenen Gesellschafter vor dem kompensationslosen Verlust 
seines Geschäftsanteils zu schützen, gingen zahlreiche Oberlandesgerichte früher 
davon aus, dass die Einziehung im Sinne einer aufschiebenden Bedingung erst mit 
vollständiger Zahlung der Abfindung wirksam werde (sogenannte Bedingungs-

	 4	Hierzu Kapitel 1 C. III. 4.
	 5	Hierzu Kapitel 1 A. II.
	 6	Einen neuen Impuls für die juristische Diskussion lieferte vor allem die Monografie von 
Niemeier, Rechtsfragen von 1982.
	 7	Zu diesem Interessenkonflikt Kapitel 2 A.
	 8	Vgl. BVerfG, Urteil vom 07. 08. 1962 – 1 BvL 16/60 – Feldmühle, NJW 1962, 1667, 1669; 
Fritz, Zwangseinziehung, S. 148 f.; Markowsky, Einziehung, S. 86.
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lösung).9 Damit blieb dem ausgeschiedenen Gesellschafter im Falle der ausblei-
benden Abfindungszahlung sein Geschäftsanteil erhalten. Die Bedingungslösung 
führte dazu, dass der Betroffene bis zur vollständigen Zahlung der Abfindung Ge-
sellschafter blieb. Insbesondere in Fällen, in denen der Geschäftsanteil wegen der 
Unzumutbarkeit des Verbleibs des Betroffenen in der Gesellschaft aus wichtigem 
Grund eingezogen wird, wurde die Bedingungslösung als inadäquat angesehen. 
Darüber hinaus war es nach der Bedingungslösung für alle Beteiligten bis zum 
Eintritt der aufschiebenden Bedingung unsicher, ob der betroffene Gesellschafter 
seinen Geschäftsanteil letztlich verliert oder nicht.10 Auch aufgrund dieser teil-
weise langjährigen Schwebesituation wandten sich zahlreiche Stimmen in der Li-
teratur, unter ihnen der langjährige Vorsitzende des II. Zivilsenats Goette,11 gegen 
die Bedingungslösung.12 

Anfang 2012 erhielt der Bundesgerichtshof dann Gelegenheit, zur Wirksam-
keit der Einziehung vor Auszahlung der Abfindung Stellung zu nehmen. In seinem 
vielbeachteten Urteil vom 24. Januar 2012 wandte sich der II. Zivilsenat gegen die 
Bedingungslösung und entschied, dass der Einziehungsbeschluss unabhängig von 
der Zahlung der Abfindung schon mit seiner Bekanntgabe gegenüber dem betrof-
fenen Gesellschafter wirksam werde.13 Im Gegenzug sollen die verbliebenen Ge-
sellschafter anteilig persönlich für die Abfindung haften. Zur Begründung führte 
der Bundesgerichtshof unter anderem an, dass sich die übrigen Gesellschafter treu-
widrig verhalten würden, wenn sie sich durch die Fortsetzung der Gesellschaft ohne 
Zahlung der Abfindung den Wert des eingezogenen Anteils auf Kosten des Aus-

	 9	OLG Zweibrücken, Teilurteil vom 17. 05. 1996  – 6 U 8/95, GmbHR 1997, 939, 942; 
KG, Beschluss vom 02. 08. 1999 – 2W 509/99, GmbHR 1999, 1202, 1203 f.; OLG Frankfurt 
a. M., Urteil vom 26. 11. 1996 – 5 U 111/95, NJW-RR 1997, 612, 612 f.; OLG Hamm, Urteil 
vom 11. 01. 1999 – 8 U 42/98, NZG 1999, 597, 598; OLG Köln, Urteil vom 26. 03. 1999 – 
19 U 108/96. NZG 1999, 1222; OLG Schleswig, Urteil vom 27. 01. 2000 – 5 U 154/98, NZG 
2000, 703, 704; OLG Dresden, Urteil vom 21. 08. 2001 – 2 U 673/01, GmbHR 2001, 1047, 
1048; OLG Düsseldorf, Urteil vom 23. 11. 2006 – I-6 U 283/05, ZIP 2007, 1064; siehe auch 
Hueck / Fastrich, in: Noack / Servatius / Haas, GmbHG, 19. Auflage, § 34 Rn. 41, 43; Sosnitza, 
in: Michalski, GmbHG, § 34 Rn. 81; Gehrlein, ZIP 1996, 1157, 1159.
	 10	Ausführlich zur Bedingungslösung Kapitel 2 B. I.
	 11	Goette, in: FS Lutter, 399.
	 12	Altmeppen, in: Roth / Altmeppen, GmbHG, 4. Auflage 2003, § 34 Rn. 21 ff.; Ulmer, in: FS 
Rittner, 735, 742 ff.; Ulmer, in: FS Priester, 775, 780 ff.; Pentz, in: FS Ulmer, 451, 460 ff.; Fin-
gerhut / Schröder, BB 1997, 1805, 1806; Grunewald, GmbHR 1991, 185, 186; Heidinger / Blath, 
GmbHR 2007, 1184, 1187; Löwe / Thoß, NZG 2003, 1005, 1006 f.; Lutz, DStR 1999, 1858, 
1861 f.; gegen die Bedingungslösung im Rahmen des Ausschlusses aus wichtigem Grund be-
reits R. Fischer, in: FS W. Schmidt, 117, 127 ff.; Gonnella, GmbHR 1967, 89; A. Hueck, DB 
1953, 776, 777 f.; Scholz, GmbHR 1953, 75, 76; H. Vogel, BB 1953, 460, 461; nunmehr auch 
BGH, Urteil vom 11. 07. 2023 – II ZR 116/21, NJW 2023, 3164.
	 13	BGH, Urteil vom 24. 01. 2012 – II ZR 109/11, NZG 2012, 259; zuvor schon KG, Urteil 
vom 06. 02. 2006 – 23 U 206/04, NZG 2006, 437; OLG Frankfurt, Urteil vom 12. 10. 2010 – 
5 U 189/09, GmbHR 2011, 1320, 1324.




